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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 11852/J-NR/2017 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und Kollegen haben 

an mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Gewaltschutz durch einstweilige Verfügungen“ 

gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage aufgrund der mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu 1 bis 14: 

Soweit Daten aus der Verfahrensautomation Justiz ausgewertet werden konnten 

(Fragepunkte 1, 7 und 11), sind sie – wie bereits zu den Voranfragen 10215/J-NR/2011 

(BMJ-Pr7000/0357-Pr1/2011) für 2011, zu 13435/J-NR/2012 (BMJ-Pr7000/0322-Pr1/2012) 

für 2012, und zu 4459/J-NR/2015 (BMJ-Pr7000/0092-Pr 1/2015) für 2013 und 2014 – der 

Anfragebeantwortung angeschlossen. 

Darüber hinaus liegt mir kein automationsunterstützt auswertbares Zahlenmaterial vor. 

 

Wien, 10. April 2017 

 

 

Dr. Wolfgang Brandstetter 
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